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Preisblatt X-POWR Einspeiser Preisstand 07.02.2026  

Tarifinformationen für die ersten 12 Monate ab Abnahmebeginn  

Energieart Stromeinspeisung  Energiepreisgarantie5 12 Monate  

Einspeisevergütung1 4,45 ct/kWh/netto2 
Maximale Leistung in 
kWpeak 50 kWp 

Grundpreis1 
3,00 €/Monat/brutto 

2,50 €/Monat/netto 
Zählerprofil 

Standardlastprofil 

nicht leistungsgemessen (RLM) 

Mitteilung 
Abnahmebeginn3 

bis 2 Monate 

nach Bestellung 
Vertragsbindung 12 Monate 

Kündigungsfrist4 
2 Wochen 

zum Ende der Bindungsfrist  

Abrechnungs- und 
Auszahlungsintervall jährlich  

1 Sämtliche Systemnutzungsentgelte (Netztarife), Steuern, Zuschläge und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Energielieferung stehen, 
sind nicht Bestandteil dieses Auftrages und werden gegebenenfalls direkt von der zuständigen Institution an den Lieferanten in Rechnung 
gestellt oder sind Teil der Netzrechnung des Netzbetreibers.  
2 Betreffend der Lieferung des Erzeugers an MAXENERGY greift die Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung (UStBBKV). Die 
Steuerschuld geht daher auf MAXENERGY als Leistungsempfänger über, weshalb keine Umsatzsteuer für die Einspeisung vergütet wird.  

3 MAXENERGY nimmt Energie innerhalb der Republik Österreich ab. Der Abnahmebeginn erfolgt an dem nach den Marktregeln 
frühestmöglichen Zeitpunkt, sofern alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (z.B. erfolgter Abnehmerwechsel, Kündigung des 
bisherigen Abnahmevertrages, etc.) erfolgt sind. Für den Fall, dass Du innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist den Energieliefervertrag 
beendest, treten die Widerrufsfolgen gemäß Ziffer 16 unserer Allgemeinen Einspeisebedingungen (AEB) ein.  
4 Die ordentliche Kündigung für den Kunden ist zum Ablauf der Vertragsbindung unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen möglich. Es 
gelten die Bedingungen unter Ziffer 3 unserer AEB . 
5 Die Energiepreisgarantie bezieht sich ausschließlich auf die Einspeisevergütung und den Grundpreis und gilt für den oben genannten 
Zeitraum ab Abnahmebeginn bzw. ab Tarifanpassung. Die Preisgarantie bezieht sich nicht auf die von MAXENERGY nicht beeinflussbaren 
Preisbestandteile wie Umsatzsteuer und Abgaben. 

 

Tarifinformationen ab dem 13. Monat nach Abnahmebeginn 

Grundpreis1 
3,00 €/Monat/brutto 

2,50 €/Monat/netto 

Einspeisevergütung1 = Referenzmarktwert Photovoltaik6  
gemäß § 13 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) 

abzgl. Abschlag von 2,0 Cent pro kWh 

6 Der Referenzmarktwert für Photovoltaik-Strom gemäß § 13 des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) stellt einen durchschnittlichen Preis dar, 
der anhand der stündlichen Erzeugungsmengen gewichtet berechnet wird. Grundlage für die Preisermittlung sind die Stundenpreise der Day-
Ahead-Marktkopplung (SDAC) in der österreichischen Gebotszone. Die Erzeugungsdaten für Photovoltaik basieren dabei auf den 
Informationen der Transparenzplattform des europäischen Übertragungsnetzbetreiberverbunds (ENTSO-E). Sollte für einen bestimmten Tag 
kein Stundenpreis im Rahmen der einheitlichen Day-Ahead-Marktkopplung vorliegen, so wird ersatzweise der Day-Ahead-Stundenpreis jenes 
nominierten Strommarktbetreibers herangezogen, der für diesen Tag den höchsten Handelsumsatz in der österreichischen Gebotszone 
aufweist. Die Berechnung des Referenzmarktwerts erfolgt technologiespezifisch und stundenweise auf Basis der jeweils in der betreffenden 
Stunde erzeugten Strommenge (in kWh) aus der betreffenden Erzeugungstechnologie. Als Datengrundlage dienen die auf der 
Informationstransparenzplattform des europäischen Übertragungsnetzbetreiberverbunds (ENTSO-E) veröffentlichten Erzeugungsdaten für die 
gesamte österreichische Regelzone. Sofern die erforderlichen Daten dort nicht verfügbar sind, erfolgt eine Veröffentlichung durch die 
zuständige Regulierungsbehörde (E-Control) für die gesamte Regelzone. Es gelten die Bedingungen unter Ziffer 8 unserer AEB.  
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Umsatzsteuer 

Bei Vertragsanbahnung teilt der Energielieferant mit, ob es sich um ein umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen 
oder um eine Privatperson handelt. Es gelten die Bedingungen unter Ziffer 7 unserer AEB.  

Falls eine Abrechnung als umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen erfolgen soll, muss die Umsatzsteuer-
identifikationsnummer (UID) mitgeteilt werden. Sofern der Energielieferant eine Behandlung als 
umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer wünscht, der Energielieferant dies im Bestellprozess jedoch nicht 
angegeben hat, so kann dies binnen zwei Wochen ab Erhalt der Vertragsbestätigung geändert werden. 
Hierfür benötigen wir eine Mitteilung an service@maxenergy.at. In diesem Fall muss auch die 
Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) mitgeteilt werden.  

Sollte uns keine UID vorliegen, so wird der Energielieferant nicht als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer 
behandelt und es wird bei der Abrechnung keine Umsatzsteuer vergütet. 

 

Mindestvergütung 

Die Vergütung richtet sich nach dem von der E-Control gemäß § 13 EAG monatlich veröffentlichten 
Referenzmarktwert, abzüglich eines Abschlags von 2,0 ct/kWh.  

Sollte der Referenzmarktwert so niedrig sein, dass sich nach Abzug des Abschlags ein negativer Wert ergeben 
würde, beträgt die Vergütung 0,0 ct/kWh. Eine Weiterverrechnung negativer Preise an den Einspeiser erfolgt 
nicht. 

Der vereinbarte Grundpreis bleibt jedoch auch in diesen Zeiträumen aufrecht und ist vom Einspeiser zu 
entrichten. Diese Regelung dient der Klarstellung, dass der Grundpreis unabhängig von der Höhe des 
Referenzmarktwertes anfällt. 
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